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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1555/J-NR/1996, betreffend Studienversuch Er- 
nährungswissenschaft, die die Abgeordneten DUNST und Genossen am 29. November 1996 an 
mich gerichtet haben, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 
1. Gibt es die Absicht, den Studienversuch in ein "reguläres" Studium umzuwandeln? 
Antwort: 
Mit Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung, BGBl. Nr. 323/1989, 
wurde der "Studienversuch Ernährungsgswissenschaften . . . all der Formal- und Naturwissenschaft- 
lichen Fakultät der Universität Wien ab dem Wintersemester 1989/90 für die Dauer von neun 
Semestern eingerichtet. 
Im Jahre 1994 wurde mit Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung, 
BGBl. Nr. 97/1994, der Studienversuch "bis zum Ende des Sommersemesters 1998" verlängert, 
wobei gleichzeitig umfangreiche Änderungen im Curriculum vorgenommenen wurden, die aus der 
damaligen Erfahrung dem Studienversuch notwendig waren. Es ist nunmehr geplant, den 
Studienversuch in ein "reguläres" Studium umzuwandeln.
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2. Wenn ja, im welchem Zeitraum ist damit zu rechnen? 
Antwort: 
Im Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst laufen derzeit Arbeiten für eine 
grundlegenden Neuordnung des Studienrechtes. Der Entwurf für ein Bundesgesetz über Studien 
an Universitäten (Universitäts-Studiengesetz - UniStG) sieht ein ordentliches Studium der Er- 
nährungswissenschaften vor. Der bisherige Studienversuch Ernährungswissenschaften soll durch 
dieses ordentliche Studium abgelöst werden. 
Geplant ist, daß das UniStG mit Beginn des Studienjahres 1997/1998 in Kraft tritt und am 
1.Oktober 1997 (somit zu Beginn des Wintersemesters 1997/98) wirksam wird. Es ist daher 
damit zu rechnen, daß ab 
1.Oktober 1997 ein 'reguläres' Studium der Ernährungswissenschaften an der Formal- und Na- 
turwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien eingerichtet sein wird. 
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